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KAPITEL 8

PENSIONEN
A. Grundsätze
Die Berechnung der Pension eines Arbeitnehmers hängt ab: 

· vom Lohn, 

· von der Dauer der  Laufbahn:

· 45 Jahre für einen Mann;

· 42 Jahre für Frauen mit einer progressiven Anhebung auf 45 Jahre bis 2009

· von der familiären Situation: 
· (75 % des Lohnes für einen Haushalt, wenn der Ehepartner des Arbeitnehmers jegliche berufliche Tätigkeit aufgegeben hat - erlaubte Tätigkeiten ausgenommen - und nicht selbst eine Ruhestands- oder Hinterblie​benen​pension oder Sozial​leistungen bezieht; 
· 60 % des Lohnes für einen Alleinstehenden). 

Die Gewährung der Hinterbliebenenpension an den verwitweten Ehepartner hängt ab: 

· von der Heirat (ein eheähnliches Verhältnis reicht nicht); 

· vom Alter (der verwitwete Ehepartner muss mindestens 45 Jahre alt sein) oder vom Vorhandensein mindestens eines Kindes zu Lasten. 

Das Rentenalter ist sowohl für Männer als auch für Frauen auf 65 Jahre festgelegt.
Für Frauen gibt es jedoch eine Übergangs​maßnahme:

· 62 Jahre ab Januar 2000;

· 63 Jahre ab Januar 2003;
· 64 Jahre ab Januar 2006;

· 65 Jahre ab Januar 2009.
Bei der Berechnung der Pension eines Selbstständigen wird Folgendes berücksichtigt:

· die Einnahmen des Unternehmens, die als Grundlage für die Berechnung der sozialen Lasten gedient haben für die Jahre nach 1984;

· die Pauschaleinnahmen des Unternehmens für die Jahre vor 1984;
· die Dauer der Laufbahn:
* 45 Jahre für einen Mann;

* 42 Jahre für eine Frau mit einer progressiven   

   Anhebung auf 45 Jahre bis 2009.
·  die  familiäre Situation (75 % des Lohnes für einen Haushalt, wenn der Ehepartner des Arbeitnehmers jegliche berufliche Tätigkeit aufgegeben hat - erlaubte Tätigkeiten ausgenommen - und nicht selbst eine Ruhestands- oder Hinterblie​benen​pension oder Sozial​leistungen bezieht; 60 % des Lohnes für einen Alleinstehenden). 

B. Sondermaßnahmen zu Gunsten von Personen mit Behinderung
1. Lohn

Der Modus für die Berechnung des Lohnes ist vorteilhafter (Pauschallohn statt Reallohn) für die Jahre, in denen eine Person während mindestens 185 Tagen eine Beihilfe für Personen mit Behinderung bezogen hat.

2. Laufbahn

Zeiträume der Nichtbeschäftigung während denen einem Arbeitnehmer eine bleibende Unfähigkeit von mindestens 65 % zuerkannt wurde oder während denen seine Erwerbsfähigkeit nachweislich auf ein Drittel oder weniger dessen beschränkt war, was ein nichtbehinderter Arbeitnehmer durch die Ausübung eines Berufes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdienen kann, werden Arbeitsperioden gleichgestellt.

3. Familiäre Situation

Die Tatsache, dass der Ehepartner Beihilfen für Personen mit Behinderung bezieht, verhindert nicht, dass ein pensionierter Arbeitnehmer eine Pension in Höhe von 75 % bezieht.

4. Hinterbliebenenpension

Ein verwitweter Ehepartner, der eine bleibende Arbeitsunfähigkeit von 66 % aufweist, hat Anrecht auf die Hinterbliebenenpension, selbst wenn er nicht über 45 Jahre alt ist und keine Kinder zu Lasten hat.

WO INFORMIERE ICH MICH ? 
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Tour du Midi 

1060 BRÜSSEL

FAX: 02/ 529.23.32

Zentralverwaltung: TEL: 02/ 529.21.11

Auskünfte "Auszahlung":


Deutsch: 02/ 529.30.03


Französisch: 02/ 529.30.01


Niederländisch: 02/ 529.30.02

E-Mail : info@onprvp.fgov.be


   
Internet : http://www.onprvp.fgov.be
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